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Tagesordnungen 
 

des Rates, seiner Ausschüsse, 
der Bezirksvertretungen und Beiräte 

 
In der 1.-3. KW 2025 

finden keine Sitzungen statt. 
 
 
a) Rat der Stadt:         keine Sitzung  
 
 
b) Ratsausschüsse:     
 
Absage: 
 
Options-Sitzung des Betriebsausschuss FABIDO,  
Donnerstag, 16.01.2025, 15.00 Uhr 
Friedensplatz 1, 44135 Dortmund, Ratssaal, Rathaus 
 
Die o. g. Sitzung wurde abegesagt. 
Die nächste Sitzung findet am 06.03.2025 statt. 
 

Anna S p a e n h o f f 
Vorsitzende 

 
 
c) Bezirksvertretungen: keine Sitzung 
 
 
d) Beiräte:  keine Sitzung 
 
 

Öffentliche Zustellungen 
 
 
Für Lisa-Marie Momsen, 
wohnhaft: Schwanenwall 42, 44135 Dortmund, liegt beim 
Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–13, 
44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 27.11.2024, 
Lisa-Marie Momsen *02.03.1992. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00–12.00 
Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 18.12.2024 
 
Für Andrea Rosemann,  
letzte bekannte Anschrift: Lippstädter Straße 26, 44143 
Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund – Stadtkasse und 
Steueramt, Löwenstraße 11, 44135 Dortmund, Zimmer 
239, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gewerbesteuerhaftungsbescheid vom 13.12.2024,  
Kassenzeichen 011 402 725 D.  
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle 
in der Zeit von: Montag bis Dienstag 8.00 bis 12.00 Uhr 
und 13.00 bis 15.30 Uhr, Donnerstag 8.00 bis 12.00 Uhr 
und 13.00 bis 17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 8.00 bis 
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, an dem Tage als 
zugestellt anzusehen, an dem seit dem Tage der Veröffent-
lichung in den Dortmunder Bekanntmachungen zwei 
Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 
Dortmund, 13.12.2024 
 
Für Nassanga, Hadija, 
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der Stadt Dort-
mund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid für den Zeitraum des Aufenthaltes 
in der Frauenübernachtungsstelle, Nortkirchenstraße 
15, 44263 Dortmund: 
  
Nassanga, Hadija *21.09.1982  
– Aktenzeichen 3717-F0598 (Gebührenbescheide vom 
28.11. und 18.12.2024). 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00–12.00 
Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
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gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 18.12.2024 
 
Für Simone Hüttel, Jan Jorn Jansen, Lisa-Marie      
Momsen und Abbas Khosravikhah, 
wohnhaft: Schwanenwall 42, 44135 Dortmund, liegen 
beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–13, 
44137 Dortmund, folgende Schriftstücke zur Abholung 
bereit:  
 
Gebührenbescheide vom 18.12.2024: 
1. Simone Hüttel *14.03.1970, 
2. Jan Jorn Jansen *10.04.1984, 
3. Lisa-Marie Momsen *02.03.1992, 
4. Abbas Khosravikhah *22.02.1966. 
 
Diese Bescheide können in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00–12.00 
Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Die Schriftstücke werden hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können.  
 
Die Schriftstücke gelten gem. §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf 
von zwei Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als zu-
gestellt, wenn sie bis dahin nicht abgeholt worden sind.  
Dortmund, 18.12.2024 
 
Für Bilal Budak *22.06.1988,  
zuletzt wohnhaft: Gudrunstraße 149, 44319 Dortmund, 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 
11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit:  
 
Widerruf der Ordnungsverfügung vom 18.12.2024,  
Aktenzeichen 3702-0622. 
 
Das bezeichnete Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 
8.00–12.00 Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00– 
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 18.12.2024 
 
Für Bumbu, Stefania-Bianca, 
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der Stadt Dort-
mund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid für den Zeitraum des Aufenthaltes 
in der Frauenübernachtungsstelle, Nortkirchenstraße 
15, 44263 Dortmund: 
  
Bumbu, Stefania-Bianca *21.07.2005  
– Aktenzeichen 3717-F0419 (Gebührenbescheid vom 
19.12.2024). 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00–12.00 
Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 19.12.2024 
 
Für Miroslaw Sitek, 
wohnhaft: Schwanenwall 42, 44135 Dortmund, liegt beim 
Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–13, 
44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Gebührenbescheide vom 19.12.2024, 
Miroslaw Sitek *19.01.1993. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00–12.00 
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Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 19.12.2024 
 
Für die Nelson’s Europe GmbH, vertreten durch den 
GF Dzahner Yordanov,  
zuletzt bekannte Anschrift Brunnenstraße 70, 44145 Dort-
mund, liegt bei der Stadt Dortmund – Stadtkasse und Steu-
eramt –, Löwenstraße 11, 44135 Dortmund, Zimmer 246, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gewerbesteuer- und Gewerbesteuervorauszahlungs-
bescheid für die Jahre 2022 bis 2024 vom 07.11.2024, 
Kassenzeichen 013 111 434 D. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle 
in der Zeit von Montag bis Dienstag von 8.00 bis 12.00 
Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00 bis 
12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr und Mittwoch und 
Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr in Empfang genommen 
werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §1 in Verbindung mit § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 
07.03.2006 (GV NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom 
Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung der Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
Dortmund, den 11.12.2024 
 
Für Jeremy Zrieschling, 
wohnhaft: Männerübernachtungsstelle Unionstraße 33, 
44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt Dort-
mund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
 

Gebührenbescheid vom 20.12.2024, 
Jeremy Zrieschling *14.02.2002. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7.00–12.00 
Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 20.12.2024 
 
Für Khaled Abdulnabi *01.01.2006,   
zuletzt wohnhaft: Mergelteichstraße 67, 44225 Dortmund, 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 
11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit:  
 
Widerruf der Zuweisung eines Obdachs vom 
02.01.2025, Aktenzeichen 3702-0953. 
 
Das bezeichnete Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 
8.00–12.00 Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00– 
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 02.01.2025 
 
Für Miguel Cakovic *20.07.2003,   
zuletzt wohnhaft: Unionstraße 33, 44137 Dortmund, liegt 
beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–13, 
44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
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Gebührenbescheid vom 06.12.2024 
– Aktenzeichen 3717-O623. 
 
Das bezeichnete Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 
8.00–12.00 Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00– 
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 02.01.2025 
 
Für Ziad Elhito *25.02.2001,   
zuletzt wohnhaft: Mergelteichstraße 67, 44225 Dortmund, 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 
11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit:  
 
Widerruf der Zuweisung eines Obdachs vom 
03.01.2025, Aktenzeichen 3702-0746. 
 
Das bezeichnete Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 
8.00–12.00 Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00– 
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 03.01.2025 
 
Für Aleksandr Grebe *21.12.1972,  zuletzt wohnhaft: 
Bruchsteinstraße 12, 44269 Dortmund, liegt beim Sozial-
amt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 
Dortmund, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Widerruf der Zuweisung eines Obdachs vom 
03.01.2025, Aktenzeichen 3722-0111. 

Das bezeichnete Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 
8.00–12.00 Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00– 
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 03.01.2025 
 
Für Artur Grebe *17.07.2000,   
zuletzt wohnhaft: Bruchsteinstraße 12, 44269 Dortmund, 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 
11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit:  
 
Widerruf der Zuweisung eines Obdachs vom 
03.01.2025, Aktenzeichen 3722-0112. 
 
Das bezeichnete Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 
8.00–12.00 Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00– 
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 03.01.2025 
 
Für Zdzislaw Tadeusz Banas *27.10.1973,   
zuletzt wohnhaft: Unionstraße 33, 44137 Dortmund, liegt 
beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–13, 
44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 06.12.2024  
– Aktenzeichen 3717-O273. 
 



 

Nr. 1 – 81. Jahrgang Amtsblatt der Stadt Dortmund Freitag, 10. Januar 2025 
 

7 

 

 

Das bezeichnete Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 
8.00–12.00 Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00– 
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 03.01.2025 
 
Für Naji Hayder Abu-Lesan *16.01.1971,   
zuletzt wohnhaft: Unionstraße 33, 44137 Dortmund, lie-
gen beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 
11–13, 44137 Dortmund, folgende Schriftstücke zur Ab-
holung bereit: 
 
–  Ordnungsverfügung  

– Zuteilung eines Platzes in einer kommunalen Un-
terbringungswohnung vom 17.10.2024, 
 

–  Widerruf der Zuweisung eines Obdachs vom 
14.11.2024, 

 
–  Gebührenbescheid über die Kosten des Aufenthalts 

in der Männerübernachtungsstelle der Stadt Dort-
mund für 10–11/24 vom 06.12.2024. 

 
Die bezeichneten Schriftstücke können in der vorgenann-
ten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der Zeit 
von 8.00–12.00 Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 
8.00–12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Die Schriftstücke werden hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können.  
 
Die Schriftstücke gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 06.01.2025 
 
Für Geerdhana Amirtharajah und Biranavan  
Udayakumar, 

wohnhaft: Gap Jump, Am Beilstück 48, 44225 Dortmund, 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 
11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit:  
 
Widerrufsbescheid vom 19.11.2024: 
 
1. Geerdhana Amirtharajah *06.11.1998, 
2. Biranavan Udayakumar *11.08.1999. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7.00–12.00 
Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 08.01.2023 
 
Für Ellebracht, Wolfgang, 
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der Stadt Dort-
mund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid für den Zeitraum des Aufenthaltes 
in der Männerübernachtungsstelle, Unionstraße 33, 
44137 Dortmund:  
 
Ellebracht, Wolfgang *22.01.1937  
– Aktenzeichen 3717-O201 (Gebührenbescheid vom 
06.12.2024). 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00–12.00 
Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
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Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 06.01.2025 
 
Für Döger, Ahmet, 
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der Stadt Dort-
mund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
  
Gebührenbescheid für den Zeitraum des Aufenthaltes 
in der Männerübernachtungsstelle, Unionstraße 33, 
44137 Dortmund:  
 
Döger, Ahmet *01.01.1987 – Aktenzeichen 3717-O717 
(Gebührenbescheid vom 12.12.2024). 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00–12.00 
Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 06.01.2025 
 
Für Boris Stefanov, 
wohnhaft: Männerübernachtungsstelle Unionstraße 33, 
44137 Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt Dort-
mund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 07.01.2025, 
Boris Stefanov *08.08.1986. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7.00–12.00 
Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (Landeszustel- 

lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
Dortmund, 07.01.2025 
 
Für Lajos Gabor,  
wohnhaft: RO-300438 Mun. Timisoara, Strada Emil Zola 
3, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 200, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 14.11.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AF 715 323 091.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 07.01.2025  
 
Für Jirí Katolický,  
wohnhaft: CZ-74242 Senov u Nového Jicína, Venkovská 
166, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–
8, Zimmer 210, folgendes Schriftstück zur Abholung be-
reit:  
 
Bescheid vom 25.11.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AJ 715 344 129.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel- 
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lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 07.01.2025  
 
Für Mihai Catalin Ananiesei,  
wohnhaft: RO-710002 Botosani, Cronicar Neculce 32, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 206, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 21.11.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AB 715 236 385.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 07.01.2025 
 
Für Nikita Schlosser,  
zuletzt wohnhaft: 44269 Dortmund, Bojerstraße 78, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 
210, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 19.12.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi BA 715 356 151.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 

94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 07.01.2025  
 
Für Zouhair El Allouchi,  
wohnhaft: NL-6707 DH Wageningen, Julianstraat 106, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 200, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 05.11.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AA 778 203 328.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 07.01.2025  
 
Für Constantin Mitita,  
zuletzt wohnhaft: 44145 Dortmund, ofW/Nordmarkt 17, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 219, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 19.12.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi CB 715 447 750.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
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Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 07.01.2025  
 
Für Matei Gabor,  
zuletzt wohnhaft: 45883 Gelsenkirchen, DGR Pothmann-
straße 4, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 
6–8, Zimmer 200, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Bescheid vom 25.09.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi AF 778 085 384.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 07.01.2025  
 
Für Haidar Mushtaha,  
zuletzt wohnhaft: 13585 Berlin, Lutherstraße 6, liegt beim 
Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 219, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 04.12.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi CB 715 419 447.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 

Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 07.01.2025  
 
Für Ender Özdemir,  
wohnhaft: PL-02-691 Warszawa, Ul. Obrzezna 412, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 
208, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 22.11.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi CC 715 339 575.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. 
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 07.01.2025  
 
Für Blazej Szymanski,  
zuletzt wohnhaft: 13583 Berlin, Kandeler Weg 6, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 
215, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 11.12.2024,  
Aktenzeichen 30/Owi BC 715 418 947.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
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Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 07.01.2025  
 
Für Miroslav Demirev,  
zuletzt wohnhaft: 44137 Dortmund, o.f. W / Markt 6–8, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–8, 
Zimmer 213, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
  
Bescheid vom 03.01.2025,  
Aktenzeichen 30/Owi AD 715 448 838.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag von 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.00–
12.00 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes Nordrhein–Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 
94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von zwei 
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung – als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
Dortmund, 07.01.2025 
 
 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Jahresabschluss der Dortmunder Stadtentwicklungs-
gesellschaft Verwaltung mbH zum 31.12.2023 
 
Die Gesellschafterversammlung der Dortmunder Stadt-
entwicklungsgesellschaft Verwaltung mbH hat am 
26.06.2024 den Jahresabschluss zum 31.12.2023 festge-
stellt. 
 
Der Jahresabschluss liegt in den Räumlichkeiten der Dort-
munder Stadtentwicklungsgesellschaft Verwaltung mbH, 
Kleppingstraße 21–23, 44135 Dortmund im Raum 512 
während der üblichen Bürozeiten aus. Um telefonische 
Voranmeldung unter (0231) 22 22 99 0 wird gebeten. 
 
Am 14.06.2024 wurde durch die Wirtschaftsprüfungs-ge-
sellschaft HLB AuditTeam Dortmund AG folgender 
Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschluss-
prüfers 
 
An die Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft Ver-
waltung mbH, Dortmund 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Dortmunder Stadtent-
wicklungsgesellschaft Verwaltung mbH, Dortmund – be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der Dortmunder Stadtentwicklungsge-
sellschaft Verwaltung mbH, Dortmund, für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. 
Die Erklärung zur Unternehmensführung, die in Abschnitt 
5 des Lageberichts enthalten ist, haben wir in Einklang mit 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich 
geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-

sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 
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31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2023 und 
 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass un-
sere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-
ben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 
 
Sonstige Informationen 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Infor-
mationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen 
umfassen in die Abschnitt 5 des Lageberichts abgege-
bene Erklärung zur Unternehmensführung nach den 
Standards für eine verantwortungsvolle Unternehmens-
führung – Public Corporate Governance Codex für die 
Stadt Dortmund – vom 29. März 2012. 
 
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Infor-
mationen, und dementsprechend geben wir weder ein 
Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von 
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 
 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die 
Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen 
und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, 
den inhaltlich geprüften Bestandteilen des Lagebe-
richts oder unseren bei der Prüfung erlangten Kennt-
nissen aufweisen oder 

 
• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lage-
bericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt ha-
ben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipu-
lationen der Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-
antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-
gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-
möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
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Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung 
des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebe-
richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und des 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-
gen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus 
 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-

licher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlun-
gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlan-
gen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen re-
sultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus 
Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Hand-
lungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, be-
absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 
 
 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll-
system und den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-

lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-

heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesell-
schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-
ren kann. 

 
• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des 

Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. 

 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 

Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unterneh-
mens. 

 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis aus-
reichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
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Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während un-
serer Prüfung feststellen." 
 
Dortmund, den 17.12.2024 
 

Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft  
Verwaltung mbH 

 
Stefan B r o m u n d               Oliver L e b r e c h t 

 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Jahresabschluss der Dortmunder Stadtentwicklungs-
gesellschaft mbH & Co. KG zum 31.12.2023 
 
Die Gesellschafterversammlung der Dortmunder Stadt-
entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG hat am 
26.06.2024 den Jahresabschluss zum 31.12.2023 festge-
stellt. 
 
Der Jahresabschluss liegt in den Räumlichkeiten der Dort-
munder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, 
Kleppingstraße 21–23, 44135 Dortmund im Raum 512 
während der üblichen Bürozeiten aus. Um telefonische 
Voranmeldung unter (0231) 22 22 99 0 wird gebeten. 
 
Am 14.06.2024 wurde durch die Wirtschaftsprüfungs-ge-
sellschaft HLB AuditTeam Dortmund AG folgender 
Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschluss-
prüfers 
 
An die Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH 
& Co. KG, Dortmund 
 
 
 

Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Dortmunder Stadt-
entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Dortmund – 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der Dortmunder Stadt-
entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Dortmund, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2023 geprüft. Die Erklärung zur Unternehmensfüh-
rung, die in Abschnitt 5 des Lageberichts enthalten ist, 
haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 

wesentlichen Belangen den deutschen, für Personen-
handelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 
und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 
2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und 
 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass un-
sere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-
ben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
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und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 
 
Sonstige Informationen 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Infor-
mationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen 
umfassen in die Abschnitt 5 des Lageberichts abgege-
bene Erklärung zur Unternehmensführung nach den 
Standards für eine verantwortungsvolle Unternehmens-
führung – Public Corporate Governance Codex für die 
Stadt Dortmund – vom 29. März 2012. 
 
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Infor-
mationen, und dementsprechend geben wir weder ein 
Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prü-
fungsschlussfolgerung hierzu ab. 
 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die 
Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen 
und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 
 
• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, 

den inhaltlich geprüften Bestandteilen des Lagebe-
richts oder unseren bei der Prüfung erlangten Kennt-
nissen aufweisen oder 

 
• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lage-
bericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 
für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a 
HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-    
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-
telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund 
von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der 

Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder 
Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-
antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-
möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebe-
richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
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die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und des 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-
gen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus 
 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-

licher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlun-
gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlan-
gen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen re-
sultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus 
Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlun-
gen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 
 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll-
system und den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-

lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-

heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-

fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesell-
schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-
ren kann. 

 
• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des 

Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. 

 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 

Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unterneh-
mens. 

 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis aus-
reichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während un-
serer Prüfung feststellen." 
 
Dortmund, den 17.12.2024 
 

Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft  
mbH & Co. KG 

 
Stefan B r o m u n d               Oliver L e b r e c h t  
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Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Jahresabschluss zum 31.12.2023 des Sondervermögen 
"Verpachtung Technologiezentrum Dortmund" 
 
1.  Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2023 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HLB Auditteam 
Dortmund AG hat die Jahresabschlussprüfung des 
Sondervermögen „Verpachtung Technologiezentrum 
Dortmund“ zum 31.12.2023 durchgeführt und mit Datum 
vom 03.05.2024 den nachfolgend dargestellten Bestäti-
gungsvermerk erteilt. 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschluss-
prüfers 
 
An das Sondervermögen „Verpachtung Technologie-
zentrum“, Dortmund 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Sondervermögen 
„Verpachtung Technologiezentrum Dortmund“, Dort-
mund, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus ha-
ben wir den Lagebricht des Sondervermögen „Verpach-
tung Technologiezentrum Dortmund“, Dortmund für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 
geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-

sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Vorschriften der Eigenbetrieb-
sordnung (EigVO NRW) und vermittelt unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Er-
tragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2023 und 

 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In al-
len wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 

deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-
mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge-
führt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un-
abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen han-
delsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichen und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(EigVO NRW) in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irr-
tümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetz-
lichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 
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Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge-
setzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus-
reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebe-
richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Hand-
lungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesent-
lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffe-
nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressdaten 
beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-
licher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlun-
gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlan-
gen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen re-
sultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus 
Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlun-
gen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 

des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll-
system und den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-

lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-

heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesell-
schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-
ren kann. 

 
• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des 

Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-
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den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. 

 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 

Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unterneh-
mens. 

 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis aus-
reichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit-
planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststel-
lungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im 
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.“ 
 
Dortmund, den 3. Mai 2024 
 
HLB AUDITTEAM  DORTMUND AG 
       

S c h u b e r t   P e i l 
             Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
 
 
2.   Feststellung des Jahresabschlusses des Sonderver-

mögen „Verpachtung Technologiezentrum Dort-
mund" 

 
Der Rat der Stadt Dortmund hat in seiner Sitzung am 
27.06.2024 den Jahresabschluss 2023 des Sondervermö-
gen "Verpachtung Technologiezentrum Dortmund“ mit 
einem Jahresfehlbetrag von -252.030,21 € festgestellt.  
 
 
3.  Einsichtnahme 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststel-
lung des folgenden Jahresabschlusses montags bis freitags 
(außer an gesetzlichen Feiertagen) während der gewöhn-

lichen Bürozeiten im Verwaltungsgebäude der Wirt-
schaftsförderung Dortmund, Grüne Straße 2–8, 2. OG zur 
Einsichtnahme aus. 
 
Dortmund, 17.12.2024 
 
Sondervermögen „Verpachtung Technologiezentrum 

Dortmund“, Betriebsleitung 
 
Herr Jörg S t ü d e m a n n             Frau Heike M a r z e n 
Stadtdirektor/Stadtkämmerer    Geschäftsführerin  

             Wirtschaftsförde-   
             rung Dortmund 
  

 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Jahresabschluss zum 31.12.2023 der TZ Net GmbH 
 
1.  Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2023 
 
Die Gesellschafterversammlung der TZ Net GmbH hat am 
26.06.2024 den Jahresabschluss zum 31.12.2023 festge-
stellt. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichtes beauftragte Breidenbach und Partner PartG 
mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungs-
gesellschaft, Dortmund hat die Jahresabschlussprüfung 
der TZ Net GmbH zum 31.12.2023 durchgeführt und mit 
Datum vom 18.06.2024 den nachfolgend dargestellten 
Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGI-
GEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die TZ Net GmbH 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der TZ Net GmbH – beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus ha-
ben wir den Lagebericht der TZ Net GmbH für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 
2023 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse  
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• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. 
Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 
2023 und  

 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In al-
len wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-
mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge-
führt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ un-
seres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Überein-
stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonsti-
gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant- 

wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irr-
tümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetz-
lichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
gegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge-
setzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um aus-
reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolo-
sen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebe-
richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-



 

Nr. 1 – 81. Jahrgang Amtsblatt der Stadt Dortmund Freitag, 10. Januar 2025 
 

21 

 

 

sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Hand-
lungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesent-
lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und des Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-
saten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.  
 
Darüber hinaus 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-

licher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlun-
gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlan-
gen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen re-
sultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus 
Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Hand-
lungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, be-
absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 

des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll-
system und den für die Prüfung des Lageberichts rele-
vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-

lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-

heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Un-
sicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-

gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass 
die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann. 

 
• beurteilen wir die Darstellung, Aufbau und Inhalt des 

Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. 

 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 

Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesell-
schaft. 

 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis aus-
reichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit-
planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststel-
lungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im 
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.“ 
 
Dortmund, den 18. Juni 2024  
 

Breidenbach und Partner PartG mbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
 

             (K r o n i g e r)               (B ö r n e r) 
              Wirtschaftsprüfer           Wirtschaftsprüferin 
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Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
01.01.2025 bis 31.12.2025 bei der TZ Net GmbH, Grüne 
Straße 2–8, 44147 Dortmund, während der üblichen Büro-
zeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
Dortmund, 17.12.2024 
 

TZ Net GmbH 
 

Kai B ü n s e l e r  Horst-Günter N e h m 
Geschäftsführer  Geschäftsführer 

 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Bekanntmachung  
zur ersten Sitzung des Wahlausschusses für die  
Seniorenbeiratswahl am 28. März 2025 

 
Gemäß § 19 Absatz 2 der Wahlordnung für die Wahl des 
Seniorenbeirates der Stadt Dortmund i. V. m. § 6 Absatz 
2 Kommunalwahlordnung (KWahlO) mache ich Ort, Zeit 
und Gegenstand der Verhandlungen des Wahlausschusses 
öffentlich bekannt.  
 
Der Wahlausschuss für die Wahl des Seniorenbeirates am 
28. März 2025 tritt am 
 

Montag, den 28.01.2025, um 13.30 Uhr, 
  im Rathaus, Saal Tremonia, Friedensplatz 1 

 
zusammen. 
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 
1. Verpflichtung der Beisitzer*innen 
2. Bestellung einer Schriftführerin*eines Schriftführers  
3. Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge 

für die Seniorenbeiratswahl 2025 
4. Terminplanung 
 
Die Sitzung ist öffentlich. 
 
Dortmund, den 19.12.2024 
 

gez. 
 

Birgit Z o e r n e r 
Wahlleiterin 

 

 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Wiederwahl für den 7. Schiedsamtsbezirk 
 
Gemäß Ziffer 2 der Verwaltungsvorschriften zu § 5 
Schiedsamtsgesetz NRW erfolgt nachstehende Veröffent-
lichung: 
 
Die Bezirksvertretung Dortmund-Lütgendortmund hat in 
ihrer Sitzung am 17.09.2024 
 
Herrn Johannes Hartmann,  
wohnhaft Overhoffstraße 214, 44149  Dortmund, 
 
für die Dauer von fünf Jahren zur Schiedsperson für den 
7. Schiedsamtsbezirk wiedergewählt. 
 
Herr Johannes Hartmann wurde vom Präsidenten des 
Amtsgerichts Dortmund am 21.11.2024 bestätigt und auf 
den bereits am 03.06.2003 geleisteten Eid verwiesen. 
 
Die Amtsperiode begann am 21.11.2024 und endet am 
20.11.2029. 
 
Dortmund, 09.01.25 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Bekanntmachung zur Bundestagswahl 2025 
Erste Sitzung des Kreiswahlausschusses 
 
Gemäß § 5 Abs. 3 Bundeswahlordnung (BWO) mache ich 
die Zeit, den Ort und den Gegenstand der ersten Sitzung 
des Kreiswahlausschusses bekannt.  
 
Die erste Sitzung des gemeinsamen Kreiswahlausschus-
ses für die Bundestagswahlkreise 141 Dortmund I und 142 
Dortmund II findet am 
 

Freitag, den 24. Januar 2025, um 10.00 Uhr, 
im Rathaus, Saal der Partnerstädte, 

Friedensplatz 1 
 
statt. 
 



 

Nr. 1 – 81. Jahrgang Amtsblatt der Stadt Dortmund Freitag, 10. Januar 2025 
 

23 

 

 

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 
1. Verpflichtung der Beisitzer*innen 
2. Benennung einer Schriftführerin*eines Schriftführers 

und der Stellvertretung 
3. Entscheidung über die Zulassung der eingereichten 

Kreiswahlvorschläge  
für die Bundestagswahl 2025 in den Bundestagswahl-
kreisen 141 Dortmund I und 142 Dortmund II 

4. Terminplanung 
 
Die Sitzung ist öffentlich. 
 
Dortmund, den 30.12.2024 
 

gez. 
Norbert D a h m e n 

Kreiswahlleiter 
 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Bekanntmachung zur Bundestagswahl 2025 
Zweite Sitzung des Kreiswahlausschusses 
 
Gemäß § 5 Abs. 3 Bundeswahlordnung (BWO) mache ich 
die Zeit, den Ort und den Gegenstand der zweiten Sitzung 
des Kreiswahlausschusses bekannt.  
 
Die zweite Sitzung des gemeinsamen Kreiswahlausschus-
ses für die Bundestagswahlkreise 141 Dortmund I und 142 
Dortmund II findet am 
 

Mittwoch, den 26. Februar 2025, um 13.00 Uhr, 
im Rathaus, Saal Hanse, Friedensplatz 1 

 
statt. 
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 
1. Verpflichtung der Beisitzer*innen 
2. Feststellung des amtlichen Endergebnisses für die 

Bundestagswahl 2025 in den Bundestagswahlkreisen 
141 Dortmund I und 142 Dortmund II 

 
Die Sitzung ist öffentlich. 
 
Dortmund, den 30.12.2024 
 

gez. 
Norbert D a h m e n 

Kreiswahlleiter 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvor-
schlägen für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 
 
Für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Feb-
ruar 2025 in den Wahlkreisen 141 (Dortmund I) und 142 
(Dortmund II) fordere ich gemäß § 32 Abs. 1 Bundes-
wahlordnung (BWO) zur Einreichung von Kreiswahl-
vorschlägen auf. 
 
Der Bundespräsident hat auf Ersuchen des Bundes-
kanzlers den 20. Deutschen Bundestag am 27. Dezember 
2024 aufgelöst (BGBl. 2024 I Nr. 434) und den Wahltag 
auf den 23. Februar 2025 bestimmt (BGBl. 2024 I Nr. 
435). 
 
Das Bundesministerium des Innern und für Heimat ist er-
mächtigt, im Falle einer Auflösung des Deutschen Bun-
destages die in dem Bundeswahlgesetz und in der Bun-
deswahlordnung bestimmten Fristen und Termine durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates ab-
zukürzen. Von dieser Ermächtigung wurde Gebrauch ge-
macht. 
 
Die Verordnung über die Abkürzung von Fristen im Bun-
deswahlgesetz für die Wahl zum 21. Deutschen Bundes-
tag (BGBl. 2024 I Nr. 436) trat am 28. Dezember 2024 in 
Kraft. 
 
Die Kreiswahlvorschläge sind demnach 
 

für die Neuwahl des Bundestages  
am 23. Februar 2025 

bis spätestens am 20. Januar 2025, 18.00 Uhr 
(Ausschlussfrist), 

   
im Büro des Kreiswahlleiters (Kommunales Wahlbüro, 
Königswall 25–27 (Untergeschoss), 44137 Dortmund) 
mit den erforderlichen Unterlagen einzureichen. Ich weise 
darauf hin, dass die Kreiswahlvorschläge möglichst früh-
zeitig vor diesem Termin eingereicht werden sollten, da-
mit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Kreiswahl-
vorschläge berühren, rechtzeitig behoben werden können. 
 
Die Prüfung von Unterstützungsunterschriften, sowohl für 
Kreiswahlvorschläge als auch für Landeslisten, erfolgt 
ebenfalls im Kommunalen Wahlbüro, Königswall 25–27, 
44137 Dortmund. 
 
Grundsätzlich gelten folgende allgemeine Öffnungs-
zeiten: 
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Montags bis mittwochs  8.00–12.00 / 13.00–15.30 Uhr, 
donnerstags von   8.00–12.00 / 13.00–17.00 Uhr, 
freitags    8.00–12.00 Uhr  
und nach Vereinbarung. Nur am Montag, den 20. Januar 
2025, ist die Dienststelle bis 18.00 Uhr geöffnet. 
 
1. Allgemeine rechtliche Vorgaben für Wahlvor-

schläge 
 
Die Kreiswahlvorschläge sollen nach dem Muster der An-
lage 13 der BWO eingereicht werden. Der Kreiswahlvor-
schlag darf nur den Namen einer Bewerberin*eines Be-
werbers enthalten. Jede*r Bewerber*in kann nur in einem 
Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag be-
nannt werden. Als Bewerber*in kann nur vorgeschlagen 
werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; 
die Zustimmung ist unwiderruflich. Als Bewerber*in 
einer Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag nur be-
nannt werden, wer nicht Mitglied einer anderen Partei ist. 
 
Ein Kreiswahlvorschlag muss den Familiennamen, Vor-
namen, Beruf oder Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und 
Anschrift der Hauptwohnung der Bewerberin*des Bewer-
bers sowie den Namen der einreichenden Partei und, so-
fern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese (bei 
anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort) enthal-
ten. Er soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauens-
person und der stellvertretenden Vertrauensperson enthal-
ten. Für weitere Inhalts- und Formvorschriften der Kreis-
wahlvorschläge wird auf die §§ 20 ff. BWahlG sowie den 
§ 34 der BWO verwiesen. 
 
Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Land-
tag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener Wahl-
vorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abge-
ordneten vertreten waren, können als solche einen Wahl-
vorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens am 07. Ja-
nuar 2025 der Bundeswahlleiterin (Statistisches Bundes-
amt, 65180 Wiesbaden) ihre Beteiligung an der Wahl 
schriftlich angezeigt haben und der Bundeswahlausschuss 
ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. In der Anzeige ist 
anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der 
Wahl beteiligen will. Die Anzeige muss von mindestens 
drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter der*dem 
Vorsitzenden oder einer*einem Stellvertreter*in, persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei 
keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der jeweils 
obersten Parteiorganisation an die Stelle des Bundes-
vorstandes. Die schriftliche Satzung und das schriftliche 
Programm der Partei sowie ein Nachweis über die 
satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes sind der An-
zeige beizufügen (§ 18 Abs. 2 BWahlG). 
 
Kreiswahlvorschläge der vorstehend genannten Parteien 
sowie andere Kreiswahlvorschläge (z. B. Einzelbewer-
ber*innen) müssen außerdem von mindestens 200 Wahl-

berechtigten des Wahlkreises persönlich und handschrift-
lich unterzeichnet sein (Unterstützungsunterschriften); die 
Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeich-
nung gegeben sein und ist bei Einreichung des Kreiswahl-
vorschlages nachzuweisen. 
 
2. Vordrucke und Kandidatenportal 
 
Die für die Einreichung der Kreiswahlvorschläge erfor-
derlichen Formblätter (Kreiswahlvorschlag, Niederschrift 
über die Aufstellung der Wahlkreisbewerberin*des Wahl-
kreisbewerbers, Versicherung an Eides Statt, Zustim-
mungserklärung, Wählbarkeitsbescheinigung, Unterstüt-
zungsunterschrift) werden den Parteien, Wählergruppen 
und Einzelbewerber*innen auf Anforderung von den Bür-
gerdiensten – Kommunales Wahlbüro – (Untergeschoss, 
Königswall 25–27, 44137 Dortmund) kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt. Bei der Anforderung sind Familienname, 
Vorname(n) und Anschrift (Hauptwohnung) der vorzu-
schlagenden Bewerberin*des Bewerbers anzugeben. Als 
Bezeichnung für die*den Wahlvorschlagsträger*in des 
Kreiswahlvorschlages, die*der den Kreiswahlvorschlag 
einreichen will, sind außerdem bei Parteien deren Name 
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort 
anzugeben.  
 
Beim Ausfüllen der Anlagen müssen Angaben oft mehr-
fach, teilweise bis zu vier Mal eingetragen werden, bei-
spielsweise Daten der Bewerber*innen. Solche Mehrfach-
angaben verursachen nicht nur erheblichen Aufwand beim 
Ausfüllen der Anlagen, sie bergen außerdem ein erheb-   
liches Fehlerrisiko. Inkonsistente Daten machen außer-
dem eine Rücksprache bei der Vertrauensperson des 
Wahlvorschlags erforderlich und verursachen dadurch 
sowohl beim Wahlvorschlagsträger als auch im Büro des 
Kreiswahlleiters zusätzlichen Arbeits- und Dokumenta-
tionsaufwand. 
 
Um Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber*innen 
die Erstellung von Wahlvorschlägen künftig zu erleich-
tern, empfehle ich für die kommende Bundestagswahl das 
von der Bundeswahlleiterin zur Verfügung gestellte 
Online-Portal zu nutzen. In dem Portal können Wahlvor-
schlagsträger die Vordrucke für die Bundestagswahl 2025 
bequem online ausfüllen, verwalten, herunterladen und 
ausdrucken. Eine benutzerfreundliche Menüführung, er-
gänzende Hilfetexte sowie Zusatzfunktionen wie die Au-
tovervollständigung von Adresseingaben unterstützen sie 
bei der Dateneingabe. Bewerber*innen können durch ein-
fachen Mausklick auf andere Listenplätze verschoben 
werden. Mehrfach benötigte Angaben müssen nur einmal 
eingegeben werden. Warnmeldungen und eine ab-     
schließende Plausibilitäts- und Vollständigkeitskontrolle 
weisen auf mögliche Unstimmigkeiten hin, so dass Fehl-
eingaben überprüft und noch vor der Einreichung des 
Wahlvorschlags berichtigt werden können. Die im Portal 
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eingegebenen Daten werden gespeichert, so dass die Ar-
beit jederzeit unterbrochen und zu einem späteren Zeit-
punkt fortgesetzt werden kann. Wenn die Dateneingabe 
abgeschlossen ist, können die Formulare – überwiegend 
unterschriftsreif – heruntergeladen und ausgedruckt wer-
den. 
 
Nach dem Unterschreiben muss der Wahlvorschlag recht-
zeitig bis zum Ablauf der Einreichungsfrist, spätestens am 
20. Januar 2025 um 18.00 Uhr schriftlich im Original bei 
mir eingereicht werden. Eine elektronische Einreichung 
des Wahlvorschlags über das Kandidatenportal ist nicht 
möglich. Eine inhaltliche Vorprüfung des Wahlvorschlags 
erfolgt erst, wenn der Wahlvorschlag schriftlich bei mir 
eingeht. Der fertige Wahlvorschlag sollte deshalb umge-
hend an mich übersandt werden.  
 
Insgesamt vereinfacht und beschleunigt das Kandidaten-
portal die Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung eines 
Wahlvorschlags für die Bundestagswahl erheblich. 
 
Das Online-Portal ist ab sofort erreichbar. Ihre Zugangs-
daten erhalten Sie auf Anforderung per E-Mail an wahlen 
@stadtdo.de unter Angabe des Namens Ihrer Partei bzw. 
Ihres Kennwortes als Wählergruppe oder Einzelbewer-
ber*in. 
 
Dortmund, den 30.12.2024 
 

gez. 
Norbert D a h m e n 

Kreiswahlleiter 
 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Veröffentlichung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2023 der Revierpark Wischlingen GmbH 
 
„Die Gesellschafterversammlung der Revierpark Wisch-
lingen GmbH hat am 07. Juli 2024 den Jahresabschluss 
zum 31.12.2023 festgestellt und über die Gewinnverwen-
dung/den Verlustausgleich wie folgt beschlossen:  
 
Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Jahresab-
schluss für das Geschäftsjahr 2023 mit einer Bilanzsumme 
von 6.347.418,17 € und einem Jahresfehlbetrag i. H. von 
390.400,00 € festzustellen. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
9.00 bis 13.00 Uhr im Verwaltungsgebäude der Revier-
park Wischlingen GmbH, Höfkerstraße 12, 44149 Dort-
mund, zur Einsichtnahme aus. 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Märkische Revision GmbH hat am 10. Juni 2024 einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNG-
IGEN ABSCHLUSSPRÜFERS“ 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse 
 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-

sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. 
Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 
und 

 
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In al-
len wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs. 3 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keiten des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt 
hat.  
 
Essen, 10. Juni 2024 
 

Märkische Revision GmbH                                                                                                                        
Steuerberatungsgesellschaft                                                                       

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

gez.   gez. 
 

     Martin M r o z o w s k i ppa. Peter Bo n k                                         
     Wirtschaftsprüfer                       Wirtschaftsprüfer                                                                                                                                
 
Dortmund, 11.12.2024   
 

gez. 
 

Bernd K r u s e                                                                                                                                    
Geschäftsführer 
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Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Offenlegung von Fortführungen des Liegenschafts- 
katasters  
 
Im gesamten Gebiet der Stadt Dortmund wurde das 
Liegenschaftskataster in den Jahren 2023 und 2024 auf-
grund von Änderungen, die durch die Grundbuchverwal-
tung mitgeteilt wurden, der Berichtigung von Lagebe-
zeichnungen, von Klassen-, Klassenabschnitts- und Son-
derflächen der Bodenschätzung und des Gebäudebe-
standes fortgeführt.  
 
Gemäß § 13 Abs. 3 und 5 des Gesetzes über die Landes-
vermessung und das Liegenschaftskataster vom 1. März 
2005 (Vermessungs- und Katastergesetz – VermKatG 
NRW, SGV.NRW 7134) in Verbindung mit § 22 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Landes-
vermessung und das Liegenschaftskataster vom 25. Ok-
tober 2006 (DVOzVermKatG NRW, SGV.NRW 7134) in 
den jeweils geltenden Fassungen, erfolgt die Bekanntgabe 
dieser umfangreichen Fortführungen des Liegenschafts-
katasters durch Offenlegung. Die Offenlegung tritt an die 
Stelle der schriftlichen Bekanntgabe von Veränderungen 
an die Eigentümerinnen und Eigentümer sowie die Erb-
bauberechtigten.  
 
Die Offenlegung erfolgt vom 03.02.2025 bis einschließ-
lich 03.03.2025 beim Vermessungs- und Katasteramt der 
Stadt Dortmund, Märkische Straße 24–26, – Katasteraus-
kunft – 2. Etage, Zimmer 230, montags bis donnerstags in 
der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr sowie nach Vereinbarung.  
Während der Offenlegungszeit haben die Eigentümerin-
nen und Eigentümer sowie die Erbbauberechtigten Gele-
genheit, das Liegenschaftskataster einzusehen und sich 
über die Veränderungen im Liegenschaftskataster zu Ih-
ren Grundstücken unterrichten zu lassen.  
 
Gegen die Fortführung des Liegenschaftskatasters kann 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erhoben werden.  
 
Hinweis:  
Falls die Frist zur Klageerhebung durch das Verschulden 
einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt wer-
den sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet 
werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Inter-
netseite www.justiz.de.  
 
Dortmund, den 03.01.2025  
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Benennung einer Straße in Dortmund Innenstadt-Ost  
 
Aufgrund des § 37 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) in 
Verbindung mit den §§ 1, 3 und 14 des Gesetzes über Auf-
bau und Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungs-
behördengesetz (OBG) – vom 13.05.1980 (GV NW. S. 
528) in der zurzeit geltenden Fassung hat die Bezirksver-
tretung Dortmund Innenstadt-Ost in ihrer Sitzung am 
26.11.2024 nachstehende Allgemeinverfügung beschlos-
sen: 
 
Die 1272. projektierte Straße erhält den Namen:    
 

Josefinenweg 
 
Diese Allgemeinverfügung wird wirksam am Tag nach 
der öffentlichen Bekanntmachung.  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Zustellung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim zuständigen Verwaltungsgericht in 45879 
Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, schriftlich oder zur 
Niederschrift der*des Urkundsbeamten*in der Geschäfts-
stelle zu erheben. Wird die Klage schriftlich erhoben, so 
sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektroni-
schen Dokuments an die elektronische Poststelle des Ge-
richts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es 
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der 
verantwortenden Person versehen sein oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht werden. Die für die Über-
mittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rah-
menbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe 
der Verordnung über die technischen Rahmenbedingun-
gen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24. November 
2017 (BGBl. I S. 3803 / FN-A 310-4-19). 
 
Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen 
grundsätzlich elektronisch einreichen. 
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Falls die Frist durch das Verschulden einer*eines von 
Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde 
deren*dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Allgemeinverfügung wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der GO NRW beim 
Zustandekommen dieser Allgemeinverfügung nach Ab-
lauf eines Jahres nach der Bekanntmachung nicht geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Allgemeinverfügung ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Beschluss der Bezirks-

vertretung vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Dortmund vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Hinweis: 
 
Die Begründung mit Lageplan kann beim Tiefbauamt der 
Stadt Dortmund, Königswall 14, Zi. 101, während der 
Verkehrsstunden, montags bis mittwochs von 8.30 bis 
12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr, donnerstags von 
8.30 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr und frei-
tags von 8.30 bis 12.00 Uhr, eingesehen werden. 
 
Dortmund, 13.12.2024 
 

Thomas W e s t p h a l 
Oberbürgermeister 

 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Benennung einer Straße in Dortmund-Lütgendort-
mund 
 
Aufgrund des § 37 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) in 
Verbindung mit den §§ 1, 3 und 14 des Gesetzes über Auf-
bau und Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungs-
behördengesetz (OBG) – vom 13.05.1980 (GV NW. S. 
528) in der zurzeit geltenden Fassung hat die Bezirksver- 

tretung Lütgendortmund in ihrer Sitzung am 03.12.2024 
nachstehende Allgemeinverfügung beschlossen: 
 
Die 1269. projektierte Straße erhält den Namen:    
 

Lotte-Specht-Straße 
 
Diese Allgemeinverfügung wird wirksam am Tag nach 
der öffentlichen Bekanntmachung.  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Zustellung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim zuständigen Verwaltungsgericht in 45879 
Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, schriftlich oder zur 
Niederschrift der*des Urkundsbeamten*in der Geschäfts-
stelle zu erheben. Wird die Klage schriftlich erhoben, so 
sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektroni-
schen Dokuments an die elektronische Poststelle des Ge-
richts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es 
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der 
verantwortenden Person versehen sein oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg eingereicht werden. Die für die Über-
mittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rah-
menbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe 
der Verordnung über die technischen Rahmenbedingun-
gen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24. November 
2017 (BGBl. I S. 3803 / FN-A 310-4-19). 
 
Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen 
grundsätzlich elektronisch einreichen. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden einer*eines von 
Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde 
deren*dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Allgemeinverfügung wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der GO NRW beim 
Zustandekommen dieser Allgemeinverfügung nach Ab-
lauf eines Jahres nach der Bekanntmachung nicht geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Allgemeinverfügung ist nicht ordnungsgemäß 
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öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Beschluss der Be-

zirksvertretung vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Dortmund vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Hinweis: 
 
Die Begründung mit Lageplan kann beim Tiefbauamt der 
Stadt Dortmund, Königswall 14, Zi. 101, während der 
Verkehrsstunden, montags bis mittwochs von 8.30 bis 
12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr, donnerstags von 
8.30 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr und frei-
tags von 8.30 bis 12.00 Uhr, eingesehen werden. 
 
Dortmund, 20.12.2024 
 

Thomas W e s t p h a l 
Oberbürgermeister 

 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Widmung der Straße „Karl-Klose-Weg“ sowie der 
Verbindungswege zur Schiffstraße und zur Linden-
horster Straße in Dortmund-Eving 

 
Aufgrund des § 37 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) in 
Verbindung mit § 20 Abs. 2 Buchstabe e) der Hauptsat-
zung vom 12.06.2017 der Stadt Dortmund hat die Bezirks-
vertretung Dortmund-Eving in ihrer Sitzung am 
20.11.2024 nachstehende Allgemeinverfügung beschlos-
sen: 
 
Mit Wirkung vom Tage der öffentlichen Bekanntmachung 
werden die Straße „Karl-Klose-Weg“ ohne Beschränkung 
des Gemeingebrauchs sowie die Verbindungswege zur 
Schiffstraße und zur Lindenhorster Straße gemäß § 6 Abs. 
1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW) als Gemeindestraße gewidmet. 
Der Gemeingebrauch der Verbindungswege wird auf die 
Nutzungsart „Nur für den Fußgänger- und Radfahrver-
kehr“ beschränkt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 

Klage ist beim Verwaltungsgericht in 45879 Gelsenkir-
chen, Bahnhofsvorplatz 3 schriftlich oder zur Nieder-
schrift der/des Urkundsbeamten/-in der Geschäftsstelle zu 
erheben. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr 
zwei Abschriften beigefügt werden.   
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektroni-
schen Dokuments an die elektronische Poststelle des Ge-
richts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es 
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der 
verantwortenden Person versehen sein oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf einem sicheren 
Übermittlungsweg gemäß § 55a Abs. 4 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maß-
gabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedin-
gungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3803). Falls die Frist durch das 
Verschulden einer/eines von Ihnen Bevollmächtigten ver-
säumt werden sollte, so würde deren/dessen Verschulden 
Ihnen zugerechnet werden.  
 
Hinweis:  
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 
www.justiz.de. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Allgemeinverfügung wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der GO NRW beim Zustandekommen dieser Allgemein-
verfügung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntma-
chung nicht geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Allgemeinverfügung ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Beschluss der Be-

zirksvertretung vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Dortmund vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Hinweis: 
 
Die Begründung und ein Plan, aus dem die Lage der be-
treffenden Verkehrsfläche ersichtlich ist, kann beim Tief-
bauamt der Stadt Dortmund, Königswall 14, Zi. 100, wäh-
rend der Verkehrsstunden, montags bis mittwochs von 

http://www.justiz.de/
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8.30 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr, donners-
tags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr 
und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr, eingesehen werden. 
 
Dortmund, 20.12.2024  
 

Thomas W e s t p h a l 
Oberbürgermeister 

 
 

Öffentliche 
Ausschreibungen  

und Vergaben 
 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum                                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt Dort-
mund beabsichtigt, nachfolgend näher beschriebene 
Baumaßnahme nach beschränkter Ausschreibung zu 
vergeben. 
 
Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 20 Abs. 4 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum, 
Abt. 19/3, Viktoriastraße 15, 44135 Dortmund, Tel.: 
(0231) 50-2 40 98, Fax: (0231) 50-2 94 58, E-Mail: 
dpreuss@stadtdo.de 
 
Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme:  
Sammelausschreibung 2024-HS, Gewerk: Lieferung 
und Montage 6 LSA  
in Dortmund 
 
Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten:  
 
Lieferung und Montage 6 LSA 
 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum:  
 
Baubeginn:  spätestens 40 Werktage nach Zugang  

des Auftragsschreibens.   
 

Bauende:  in der im beigefügten Bauzeitenplan  
ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 

 
Die Stadt Dortmund kommt mit dieser Bekanntmachung 
ihrer Veröffentlichungspflicht gemäß § 20 Abs. 4 VOB/A 
nach. Da es sich um eine beschränkte Ausschreibung han-
delt, wurde der Bieterkreis bereits im Vorhinein festge-
legt. Die Erweiterung des Bieterkreises ist nicht vorge-
sehen. Anfragen bzw. Bewerbungen von zusätzlichen 
Bietern können daher nur bei zukünftigen Ausschreibun-
gen berücksichtigt werden. Es wird darauf hingewiesen, 

dass zur Minimierung des Verwaltungsaufwandes auf 
die Versendung einer Eingangsbestätigung auf Ihre 
Anfrage bzw. Bewerbung verzichtet wird. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum                                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt Dort-
mund beabsichtigt, nachfolgend näher beschriebene 
Baumaßnahme nach beschränkter Ausschreibung zu 
vergeben. 
 
Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 19, Abs. 5 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum, 
Abt. 19/3, Viktoriastraße 15, 44135 Dortmund, Tel.: 
(0231)50-2 82 14, Fax: (0231) 50-2 94 58, E-Mail: 
uscherbarth@stadtdo.de 
 
Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme:  
Sammelausschreibung LSA 2024-AH, Gewerk: Liefe-
rung und Montage von 8 Lichtsignalanlagen 
in Dortmund 
 
Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten:  
 
Lieferung und Montage von 8 Lichtsignalanlagen 
 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum:  
 
Baubeginn:  Mit der Ausführung ist zu beginnen 

spätestens 40 Werktage nach Zugang 
des Auftragsschreibens. 

 
Bauende:  Die Leistung ist zu vollenden (abnah-

mereif fertigzustellen) in der im Bau-
zeitenplan ausgewiesenen Fertigstel-
lungsfrist. 

 
Die Stadt Dortmund kommt mit dieser Bekanntmachung 
ihrer Veröffentlichungspflicht gemäß § 19 Abs. 5 VOB/A 
nach. Da es sich um eine beschränkte Ausschreibung han-
delt, wurde der Bieterkreis bereits im Vorhinein festge-
legt. Die Erweiterung des Bieterkreises ist nicht vorge-
sehen. Anfragen bzw. Bewerbungen von zusätzlichen 
Bietern können daher nur bei zukünftigen Ausschreibun-
gen berücksichtigt werden. Es wird darauf hingewiesen, 
dass zur Minimierung des Verwaltungsaufwandes auf 
die Versendung einer Eingangsbestätigung auf Ihre 
Anfrage bzw. Bewerbung verzichtet wird. 

 
Stadt Dortmund 

Der Oberbürgermeister 
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Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum                                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt Dort-
mund beabsichtigt, nachfolgend näher beschriebene 
Baumaßnahme nach beschränkter Ausschreibung zu 
vergeben. 
 
Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 19, Abs. 5 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum, 
Abt. 19/3, Viktoriastraße 15, 44135 Dortmund, Tel.: 
(0231) 50-1 13 39, Fax.: (0231) 50-2 94 58, E-Mail:       
ycirak@stadtdo.de 
 
Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme:  
TSZ Hundebereich, Gewerk: Erdarbeiten 
in Dortmund 
 
Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten:  
 
siehe Vergabeunterlagen 
 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum:  
 
siehe Vergabeunterlagen 
 
Baubeginn:  siehe Vergabeunterlagen 
Bauende:  siehe Vergabeunterlagen 
 
Die Stadt Dortmund kommt mit dieser Bekanntmachung 
ihrer Veröffentlichungspflicht gemäß § 19 Abs. 5 VOB/A 
nach. Da es sich um eine beschränkte Ausschreibung han-
delt, wurde der Bieterkreis bereits im Vorhinein festge-
legt. Die Erweiterung des Bieterkreises ist nicht vorge-
sehen. Anfragen bzw. Bewerbungen von zusätzlichen 
Bietern können daher nur bei zukünftigen Ausschreibun-
gen berücksichtigt werden. Es wird darauf hingewiesen, 
dass zur Minimierung des Verwaltungsaufwandes auf 
die Versendung einer Eingangsbestätigung auf Ihre 
Anfrage bzw. Bewerbung verzichtet wird. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum       
                          
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt Dort-
mund beabsichtigt, nachfolgend näher beschriebene 
Leistung nach öffentlicher Ausschreibung zu verge-
ben. 
 
Ausschreibung:  
Rahmenvertrag Bodenbeprobung- und Gutachten 
(AZ: L829/24) 
 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 1 UVgO 

a) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsab-
gabe auffordernden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund.  
Bezeichnung und Anschrift der den Zuschlag er-
teilenden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund. 
Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der die 
Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen 
sind:  
Ausschließlich elektronisch auf dem Vergabemarkt-
platz Metropole Ruhr: unter www.evergabe.nrw.de 
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist 
die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtun-
gen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. 
Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zu-
gang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist 
gebührenfrei möglich unter: www.evergabe.nrw.de 

b) Art der Vergabe:  
Öffentliche Ausschreibung nach der Unterschwellen-
vergabeordnung (UVgO). 

c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote 
einzureichen sind:  
Angebote sind ausschließlich elektronisch einzu-
reichen. 

d) Art und Umfang der Leistung:  
Die auszuschreibende Leistung umfasst einen Rah-
menvertrag über die die chemische und bautech-
nische Begutachtung von Boden-, Deck- und Trag-
schichten sowie für Bodengutachten/Gefährdungsab-
schätzungen.  
Ort der Leistungserbringung:  
Dortmund. 

e) Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose:  
Es handelt sich um eine Gesamtvergabe. 

f) Zulassung von Nebenangeboten:  
Nebenangebote sind nicht zugelassen. 

g) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungs-
frist:  
siehe Vergabeunterlagen.  

h) Bezeichnung und Anschrift der Stelle, die die Ver-
gabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen 
werden können:  
Elektronische Bereitstellung auf dem Vergabemarkt-
platz Metropole Ruhr (Zu den unter 
http://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/ 
genannten Nutzungsbedingungen können die Verga-
beunterlagen kostenlos angefordert und heruntergela-
den und Nachrichten der Vergabestelle eingesehen 
werden.) 

i) Angebotsfrist:  21.01.2025, 20.00 Uhr  
Bindefrist:   01.04.2025 

j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen:  
keine. 

k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe 
der Unterlagen, in denen sie enthalten sind:  

file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
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siehe Vergabeunterlagen; VOL/B 
l) Mit dem Angebot oder Teilnahmeantrag vorzule-

gende Unterlagen, die für die Beurteilung der Eig-
nung des Bewerbers oder Bieters verlangt werden:  
Nach gesonderter Aufforderung durch die Vergabe-
stelle sind vom Bieter Angaben zu machen und Er-
klärungen abzugeben. Die Aufforderung durch die 
Vergabestelle erfolgt erst nach Angebotsöffnung. Die 
Angaben und Erklärungen können per Brief, Fax oder 
E-Mail an die Vergabestelle gesandt werden: 
a) Eigenerklärungen nach § 33 UVgO 
b) Angaben über die Art und Größe des Unterneh-

mens (Anzahl Mitarbeiter/-innen und Produkt-
portfolio; Firmenprofil/Selbstdarstellung) 

c) Erklärung über den Gesamtumsatz des Unterneh-
mens sowie den Umsatz bezüglich der besonde-
ren Leistungsart, die Gegenstand der Vergabe ist, 
jeweils bezogen auf die letzten drei Geschäfts-
jahre. 

d) Eine Liste der wesentlichen, in den letzten drei 
Jahren erbrachten Leistungen mit Angabe des 
Rechnungswertes, der Leistungszeit sowie der 
öffentlichen oder privaten Auftraggeber. 

e) Erklärung über die Eintragung in das Berufsre-
gister, z. B. Handwerkskammer, Industrie- und 
Handelskammer am Sitz des Unternehmens. 

Eine Marktteilnahme von weniger als 3 Jahren ist zu-
lässig, wenn die Eignung in vergleichbarer Weise 
nachgewiesen werden kann. 
Die Vergabestelle behält sich vor, die abgegebenen 
Angaben und Erklärungen zu überprüfen. Hierzu ver-
langt sie vom Bieter die Vorlage entsprechender Be-
scheinigungen (z. B. von Handwerkskammer, Indus-
trie- und Handels-kammer, Finanzamt, Kranken-
kasse). Kopien der verlangten Bescheinigungen sind 
zugelassen. Dieses gilt auch, wenn das Original den 
Vermerk "Nur im Original oder als beglaubigte Ko-
pie" trägt. 
Präqualifizierte Unternehmen können anstelle der 
verlangten Unterlagen und Angaben den Namen und 
das Ordnungsmerkmal angeben, unter der sie bei ei-
ner Präqualifizierungsstelle eingetragen sind. 
Zusätzliche Angaben: 
Der Auftraggeber ist an die Bestimmungen des Rund-
erlasses des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen 
„Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der 
öffentlichen Verwaltung“ vom 26.04.2005 – IR 
12.2.2006-Nr. 3.1 und 3.3 gebunden. 
Der Auftraggeber wird bei Aufträgen ab einer Auf-
tragssumme von 30.000,00 € für den Bieter, der den 
Zuschlag erhalten soll, den Nachunternehmer und 
den Verleiher von Arbeitskräften einen Auszug aus 
dem Wettbewerbsregister beim Bundeskartellamt an-
fordern. 
Subunternehmer: 
Bei der Beauftragung von Subunternehmen oder der 
sonstigen Einschaltung Dritter können sich die Bieter 

zum Nachweis Ihrer Leistungsfähigkeit und Fach-
kunde auch dieser Unternehmen bedienen. Bei Ange-
botsabgabe in Verbindung mit einem Subunterneh-
mer ist eine Verpflichtungserklärung über das Bereit-
stellen entsprechender Mittel zur Auftragserfüllung 
einzureichen. Darüber hinaus ist von den Bietern an-
zugeben, in welcher Höhe sie beabsichtigen, Leistun-
gen an Subunternehmen zu vergeben. 
Bietergemeinschaften: 
Die Anforderungen an Bietergemeinschaften sind 
den Vergabeunterlagen zu entnehmen  

m) Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der Ver-
gabeunterlagen bei Öffentlichen Ausschreibun-
gen:  
Der Download der Vergabeunterlagen ist kostenlos 

n) Angabe der Zuschlagskriterien:  
niedrigster Preis 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt, 
nachfolgend näher beschriebene Leistung durch ein Of-
fenes Verfahren zu vergeben. 
 
Leistung:  
Rahmenvertrag Zulassungsbescheinigungen  
(AZ: L893/24) 
 
Umfang der zu vergebenden Leistungen:  
 
Es wird ein Rahmenvertrag zur Beschaffung über die 
Lieferung von Zulassungsbescheinigungen in 5 Losen 
ausgeschrieben. 
 
Der Rahmenvertrag wird als Laufzeitvertrag ab 
01.04.2025 für die Dauer von einem Jahr mit einer Ver-
längerungsoption um ein weiteres Jahr abgeschlossen. 
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabeun-
terlagen stehen für einen uneingeschränkten direkten Zu-
gang gebührenfrei zur Verfügung:  
http://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt, 
nachfolgend näher beschriebene Leistung durch ein Of-
fenes Verfahren zu vergeben. 
 

http://evergabe.nrw.de/VMPCenter
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Leistung:  
Rahmenvertrag Grünpflege Friedhöfe, L878/24 
 
Umfang der zu vergebenden Leistungen:  
 
Bei der auszuschreibenden Leistung handelt es sich um 
einen Rahmenvertrag über die Grünpflege der Friedhöfe 
im Dortmunder Stadtgebiet gemäß Leistungsbeschrei-
bung. Die Leistung wird losweise für einen Zeitraum von 
24 Monaten und einer zweimaligen Verlängerungsoption 
um jeweils weitere 12 Monate ausgeschrieben. Der Ver-
trag beginnt ab dem 01.03.2025. 
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabeun-
terlagen stehen für einen uneingeschränkten direkten Zu-
gang gebührenfrei zur Verfügung:  
http://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum           
                      
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt Dort-
mund beabsichtigt, nachfolgend näher beschriebene 
Leistung nach öffentlicher Ausschreibung zu verge-
ben. 
 
Ausschreibung:  
Ablösung der Notes DB Wochenmärkte 
 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 1 UVgO 
a) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsab-

gabe auffordernden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund.  
Bezeichnung und Anschrift der den Zuschlag er-
teilenden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund. 
Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der die 
Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen 
sind:  
Ausschließlich elektronisch auf dem Vergabemarkt-
platz Metropole Ruhr: unter www.evergabe.nrw.de 
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist 
die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtun-
gen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. 
Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zu-
gang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist 
gebührenfrei möglich unter: www.evergabe.nrw.de 

b) Art der Vergabe:  
Öffentliche Ausschreibung nach der Unterschwellen-
vergabeordnung (UVgO). 

c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote 
einzureichen sind:  

Angebote sind ausschließlich elektronisch einzu-
reichen. 

d) Art und Umfang der Leistung:  
Bei der auszuschreibenden Leistung handelt es sich 
um die Ablösung der Notes DB Wochenmärkte durch 
Neueinführung. 
Ort der Leistungserbringung:  
Dortmund. 

e) Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose:  
keine Lose.  

f) Zulassung von Nebenangeboten:  
Nebenangebote sind nicht zugelassen. 

g) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungs-
frist:  
siehe Vergabeunterlagen.  

h) Bezeichnung und Anschrift der Stelle, die die Ver-
gabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen 
werden können:  
Elektronische Bereitstellung auf dem Vergabemarkt-
platz Metropole Ruhr (Zu den unter 
http://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/ 
genannten Nutzungsbedingungen können die Verga-
beunterlagen kostenlos angefordert und heruntergela-
den und Nachrichten der Vergabestelle eingesehen 
werden.) 

i) Angebotsfrist:  22.01.2025, 20.00 Uhr  
Bindefrist:   18.03.2025 

j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: 
keine. 

k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe 
der Unterlagen, in denen sie enthalten sind:  
siehe Vergabeunterlagen; VOL/B 

l) Mit dem Angebot oder Teilnahmeantrag vorzule-
gende Unterlagen, die für die Beurteilung der Eig-
nung des Bewerbers oder Bieters verlangt werden:  
Nach gesonderter Aufforderung durch die Vergabe-
stelle sind vom Bieter Angaben zu machen und Er-
klärungen abzugeben. Die Aufforderung durch die 
Vergabestelle erfolgt erst nach Angebotsöffnung. Die 
Angaben und Erklärungen können per Brief, Fax oder 
E-Mail an die Vergabestelle gesandt werden: 
a) Eigenerklärungen nach § 33 UVgO 
b) Angaben über die Art und Größe des Unterneh-

mens (Anzahl Mitarbeiter/-innen und Produkt-
portfolio; Firmenprofil/Selbstdarstellung) 

c) Erklärung über den Gesamtumsatz des Unterneh-
mens sowie den Umsatz bezüglich der besonde-
ren Leistungsart, die Gegenstand der Vergabe ist, 
jeweils bezogen auf die letzten drei Geschäfts-
jahre. 

d) Eine Liste der wesentlichen, in den letzten drei 
Jahren erbrachten Leistungen mit Angabe des 
Rechnungswertes, der Leistungszeit sowie der 
öffentlichen oder privaten Auftraggeber. 

e) Erklärung über die Eintragung in das Berufsre-
gister, z. B. Handwerkskammer, Industrie- und 
Handelskammer am Sitz des Unternehmens. 

http://evergabe.nrw.de/VMPCenter
file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
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Eine Marktteilnahme von weniger als 3 Jahren ist zu-
lässig, wenn die Eignung in vergleichbarer Weise 
nachgewiesen werden kann. 
Die Vergabestelle behält sich vor, die abgegebenen 
Angaben und Erklärungen zu überprüfen. Hierzu ver-
langt sie vom Bieter die Vorlage entsprechender Be-
scheinigungen (z. B. von Handwerkskammer, Indus-
trie- und Handelskammer, Finanzamt, Kranken-
kasse). Kopien der verlangten Bescheinigungen sind 
zugelassen. Dieses gilt auch, wenn das Original den 
Vermerk "Nur im Original oder als beglaubigte Ko-
pie" trägt. 
Präqualifizierte Unternehmen können anstelle der 
verlangten Unterlagen und Angaben den Namen und 
das Ordnungsmerkmal angeben, unter der sie bei ei-
ner Präqualifizierungsstelle eingetragen sind. 
Zusätzliche Angaben: 
Der Auftraggeber ist an die Bestimmungen des Rund-
erlasses des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen 
„Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der 
öffentlichen Verwaltung“ vom 26.04.2005 – IR 
12.2.2006-Nr. 3.1 und 3.3 gebunden. 
Der Auftraggeber wird bei Aufträgen ab einer Auf-
tragssumme von 30.000,00 € für den Bieter, der den 
Zuschlag erhalten soll, den Nachunternehmer und 
den Verleiher von Arbeitskräften einen Auszug aus 
dem Wettbewerbsregister beim Bundeskartellamt an-
fordern. 
Subunternehmer: 
Bei der Beauftragung von Subunternehmen oder der 
sonstigen Einschaltung Dritter können sich die Bieter 
zum Nachweis Ihrer Leistungsfähigkeit und Fach-
kunde auch dieser Unternehmen bedienen. Bei Ange-
botsabgabe in Verbindung mit einem Subunterneh-
mer ist eine Verpflichtungserklärung über das Bereit-
stellen entsprechender Mittel zur Auftragserfüllung 
einzureichen. Darüber hinaus ist von den Bietern an-
zugeben, in welcher Höhe sie beabsichtigen, Leistun-
gen an Subunternehmen zu vergeben. 
Bietergemeinschaften: 
Die Anforderungen an Bietergemeinschaften sind 
den Vergabeunterlagen zu entnehmen  

m) Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der Ver-
gabeunterlagen bei Öffentlichen Ausschreibun-
gen:  
Der Download der Vergabeunterlagen ist kostenlos 

n) Angabe der Zuschlagskriterien:  
30 % Preis, 70 % Qualität 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
 
 
 
 

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt, 
nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen durch 
beschränkte Ausschreibung zu vergeben. 
 
Vergabenummer: B543/24 
 
Bauvorhaben:  
Phoenixsee, Erneuerung Gehweg, Gewerk: Garten- 
und Landschaftsbau 
 
Umfang der zu vergebenden Bauleistungen: 
 
Phoenixsee, Erneuerung Gehweg, Garten- und Land-
schaftsbau 
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabeun-
terlagen stehen für einen uneingeschränkten direkten Zu-
gang gebührenfrei zur Verfügung unter:  
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum    
                             
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt Dort-
mund beabsichtigt, nachfolgend näher beschriebene 
Leistung nach öffentlicher Ausschreibung zu verge-
ben. 
 
Ausschreibung: RV Schutzwestensets (L897/24) 
 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 1 UVgO 
a) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsab-

gabe auffordernden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund.  
Bezeichnung und Anschrift der den Zuschlag er-
teilenden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund. 
Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der die 
Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen 
sind:  
Ausschließlich elektronisch auf dem Vergabemarkt-
platz Metropole Ruhr: unter www.evergabe.nrw.de 
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist 
die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtun-
gen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. 
Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zu-
gang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist 
gebührenfrei möglich unter: www.evergabe.nrw.de 

b) Art der Vergabe:  
Öffentliche Ausschreibung nach der Unterschwellen- 

https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
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vergabeordnung (UVgO). 
c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote 

einzureichen sind:  
Angebote sind ausschließlich elektronisch einzu-
reichen. 

d) Art und Umfang der Leistung:  
Bei der auszuschreibenden Leistung handelt es sich 
um den Abschluss eines Rahmenvertrags über die 
Lieferung von Schutzwestensets gemäß Leistungsbe-
schreibung. Der Vertrag wird mit einer Laufzeit von 
12 Monaten abgeschlossen sowie einer dreimaligen 
Verlängerungsoption um jeweils ein weiteres Jahr ab-
geschlossen und beginnt mit Auftragserteilung. 
Ort der Leistungserbringung: Dortmund. 

e) Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose:  
keine Lose.  

f) Zulassung von Nebenangeboten:  
Nebenangebote sind nicht zugelassen. 

g) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungs-
frist:  
siehe Vergabeunterlagen.  

h) Bezeichnung und Anschrift der Stelle, die die Ver-
gabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen 
werden können:  
Elektronische Bereitstellung auf dem Vergabemarkt-
platz Metropole Ruhr (Zu den unter 
http://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/ 
genannten Nutzungsbedingungen können die Verga-
beunterlagen kostenlos angefordert und heruntergela-
den und Nachrichten der Vergabestelle eingesehen 
werden.) 

i) Angebotsfrist:  23.01.2025, 20.00 Uhr  
Bindefrist:   31.03.2025 

j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen:  
keine. 

k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe 
der Unterlagen, in denen sie enthalten sind:  
siehe Vergabeunterlagen; VOL/B 

l) Mit dem Angebot oder Teilnahmeantrag vorzule-
gende Unterlagen, die für die Beurteilung der Eig-
nung des Bewerbers oder Bieters verlangt werden:  
Nach gesonderter Aufforderung durch die Vergabe-
stelle sind vom Bieter Angaben zu machen und Er-
klärungen abzugeben. Die Aufforderung durch die 
Vergabestelle erfolgt erst nach Angebotsöffnung. Die 
Angaben und Erklärungen können per Brief, Fax oder 
E-Mail an die Vergabestelle gesandt werden: 
a) Eigenerklärungen nach § 33 UVgO 
b) Angaben über die Art und Größe des Unterneh-

mens (Anzahl Mitarbeiter/-innen und Produkt-
portfolio; Firmenprofil/Selbstdarstellung) 

c) Erklärung über den Gesamtumsatz des Unterneh-
mens sowie den Umsatz bezüglich der besonde-
ren Leistungsart, die Gegenstand der Vergabe ist, 
jeweils bezogen auf die letzten drei Geschäfts-
jahre. 

d) Eine Liste der wesentlichen, in den letzten drei  

Jahren erbrachten Leistungen mit Angabe des 
Rechnungswertes, der Leistungszeit sowie der 
öffentlichen oder privaten Auftraggeber. 

e) Erklärung über die Eintragung in das Berufsre-
gister, z. B. Handwerkskammer, Industrie- und 
Handelskammer am Sitz des Unternehmens. 

Eine Marktteilnahme von weniger als 3 Jahren ist zu-
lässig, wenn die Eignung in vergleichbarer Weise 
nachgewiesen werden kann. 
Die Vergabestelle behält sich vor, die abgegebenen 
Angaben und Erklärungen zu überprüfen. Hierzu ver-
langt sie vom Bieter die Vorlage entsprechender Be-
scheinigungen (z. B. von Handwerkskammer, Indus-
trie- und Handelskammer, Finanzamt, Kranken-
kasse). Kopien der verlangten Bescheinigungen sind 
zugelassen. Dieses gilt auch, wenn das Original den 
Vermerk "Nur im Original oder als beglaubigte Ko-
pie" trägt. 
Präqualifizierte Unternehmen können anstelle der 
verlangten Unterlagen und Angaben den Namen und 
das Ordnungsmerkmal angeben, unter der sie bei ei-
ner Präqualifizierungsstelle eingetragen sind. 
Zusätzliche Angaben: 
Der Auftraggeber ist an die Bestimmungen des Rund-
erlasses des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen 
„Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der 
öffentlichen Verwaltung“ vom 26.04.2005 – IR 
12.2.2006-Nr. 3.1 und 3.3 gebunden. 
Der Auftraggeber wird bei Aufträgen ab einer Auf-
tragssumme von 30.000,00 € für den Bieter, der den 
Zuschlag erhalten soll, den Nachunternehmer und 
den Verleiher von Arbeitskräften einen Auszug aus 
dem Wettbewerbsregister beim Bundeskartellamt an-
fordern. 
Subunternehmer: 
Bei der Beauftragung von Subunternehmen oder der 
sonstigen Einschaltung Dritter können sich die Bieter 
zum Nachweis Ihrer Leistungsfähigkeit und Fach-
kunde auch dieser Unternehmen bedienen. Bei Ange-
botsabgabe in Verbindung mit einem Subunterneh-
mer ist eine Verpflichtungserklärung über das Bereit-
stellen entsprechender Mittel zur Auftragserfüllung 
einzureichen. Darüber hinaus ist von den Bietern an-
zugeben, in welcher Höhe sie beabsichtigen, Leistun-
gen an Subunternehmen zu vergeben. 
Bietergemeinschaften: 
Die Anforderungen an Bietergemeinschaften sind 
den Vergabeunterlagen zu entnehmen  

m) Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der Ver-
gabeunterlagen bei Öffentlichen Ausschreibun-
gen:  
Der Download der Vergabeunterlagen ist kostenlos 

n) Angabe der Zuschlagskriterien:  
100 % Preis 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 
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Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt, 
nachfolgend näher beschriebene Leistung durch ein Of-
fenes Verfahren zu vergeben. 
 
Leistung:  
Rahmenvertrag mobile WC-Container für Veranstal-
tungen, L904/24 
 
Umfang der zu vergebenden Leistungen:  
 
Es handelt sich bei der auszuschreibenden Leistung um 
einen Rahmenvertrag über die Bereitstellung von mobilen 
Toilettencontainern oder Toilettenwagen für Veranstal-
tungen in Dortmund gem. Leistungsbeschreibung. Die 
Leistung wird losweise für einen Zeitraum von 12 
Monaten und einer dreimaligen Verlängerungsoption um 
jeweils ein weiteres Jahr ausgeschrieben. Der Vertrag be-
ginnt voraussichtlich ab dem 01.04.2025. 
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabeun-
terlagen stehen für einen uneingeschränkten direkten Zu-
gang gebührenfrei zur Verfügung:  
http://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 
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